
 

 Leistungsbewertung im Englischunterricht 
 

Schriftliche Lernkontrollen 

In der 4. Klasse sind pro Halbjahr 4-6 Lernkontrollen zu schreiben, die nicht länger 

als 10 Minuten dauern sollen. Bei diesen Kontrollen sollen vor allem Hör- und 

Sehverstehen abgetestet werden. Für Rechtschreibfehler (auch beim Schreiben nach 

Vorlage) gibt es keine Punktabzug. 
 

Die Berechnung der Noten wird folgendermaßen beschlossen: 

  100-98 % = 1 

 97-85 % = 2 

 84-70 % = 3 

 69-50 % = 4 

 49-25 % = 5 

 24-0 % = 6 

 

 

Sprechen 

Der Bereich Sprechen soll ebenfalls durch eine Note bewertet werden. Zur 

Bewertung der Schüler im Unterricht sollen laut Kerncurriculum mindestens 2x pro 

Halbjahr Beobachtungsbögen ausgefüllt werden.  

Die Fachkonferenz beschließt, dass diese Leistungen im Beobachtungsbogen und in 

eigenen Notizen festgehalten werden. Dabei geht es besonders um die 

Verstehbarkeit und Situationsangemessenheit des Gesagten, um den 

kommunikativen Erfolg, Spontaneität und Originalität.  

 

 

Mündliche Beteiligung 

Die Lehrer notieren in regelmäßigen Abständen eigene mündliche Noten. 

 

 
 
 



Prozentuale Zusammensetzung der Note: 

  

4. Klasse: 

40 % Lernkontrollen 

30 % Sprechen (Beobachtungsbögen und eigene Notizen) 

30 % Mündliche Beteiligung 

 

Selbstständiges  Erlesen und Schreiben nach Vorlage (Rechtschreibung) gehen 

nicht in die Zeugnisnote ein.  

 

3. Klasse:  

Um die Kinder an die Testsituation und die Art der Aufgabenstellung zu gewöhnen, 

können auch schon in der 3. Klasse Lernzielkontrollen geschrieben werden. Sie sind 

in der 3. Klasse nicht verpflichtend, werden aber von der Fachkonferenz als sinnvoll 

erachtet. 
 


